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G U T A C H T E N 
 

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für 3 Grundstücke,  
eines mit einem Einfamilienhaus bebaut sowie 2 Baugrundstücke  

in 66636 Tholey/ Theley, Talstraße 46 
 

 
 

Eine Innenbesichtigung des Objektes war nicht möglich. 
Siehe den Punkt: 1.4 Besonderheiten des Gutachtens 

 

Der Verkehrswert der Grundstücke wurde zum Stichtag 02.10.2021 ermittelt mit rd. 
 
 

65.630 €. 
 
Dieses Gutachten besteht aus 35 Seiten inkl. 3 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten. Das Gutachten wurde in 8 
 

Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. Hierbei handelt es sich um die Nr.: ___ 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

3 Grundstücke, eines bebaut mit einem Einfamilienhaus sowie 2 
Baugrundstücke 
 

Objektadresse: 
 

Talstraße 46 
66636 Tholey/ Theley 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Theley, Blatt 3987 
 

Katasterangaben: 
 

Es werden folgende Bewertungsteilbereiche gebildet: 
 
Bewertungsteilbereich “A”, (Einfamilienhaus) 
Gemarkung Theley, Flur 6, Flurstück 1203/5 (246 m²) 
 
Bewertungsteilbereich “B”, (Bauland) 
Gemarkung Theley, Flur 6, Flurstück 1204/1 (42 m²) 
 
Bewertungsteilbereich “C”, Bauland) 
Gemarkung Theley, Flur 6, Flurstück 1203/8 (2 m²) 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

 
Auftraggeber: 
 

Amtsgericht St. Wendel 
Schorlemerstraße 33 
66606 St. Wendel 
 
Auftrag vom 09.09.2021 (Datum des Auftragsschreibens) 
 

Eigentümer: 
 

XXX 
XXX 
XXX 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

 
Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Lt. Beschlusses vom 09.09.2021 soll in dem Zwangsversteige-
rungsverfahren der Verkehrswert festgestellt werden. 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

02.10.2021 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

02.10.2021 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 

02.10.2021 
 

Umfang der Besichtigung etc. 
 

Es wurde eine Außenbesichtigung des Objekts durchgeführt.  
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

der Sachverständige Herr Thisseran 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 
 

• Grundbuchauszug 
 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und 
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Unterlagen beschafft: 
 

• Flurkartenauszug und Stadtplan (zur Veröffentlichung freige-
geben) 

 
Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von 
 

Durch den Sachverständigen Herrn Thisseran wurden folgende 
Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt: 
 

• Überprüfen bzw. durchführen der Aufstellungen bzw. Berech-
nungen der Brutto-Grundfläche und der Wohnflächen 

• Beschaffung der erforderlichen Unterlagen 

• Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen 
Ämtern 

• Protokollierung der Ortsbesichtigung 
 
Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch den Sachver-
ständigen auf Richtigkeit und Plausibilität überprüft, wo erforder-
lich ergänzt und verwendet. 

 

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

 

• Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um 3 Grundstücke, eines bebaut mit einem ein Ein-
familienhaus in mittlerer Lage sowie 2 Baugrundstücke.  

• Ein Energieausweis liegt nicht vor. 

• Im Grundbuch in Abteilung II ist ein Zwangsversteigerungsvermerk eingetragen. 

• Eine Innenbesichtigung wurde durch den Schuldner nicht ermöglicht. Bei der Berechnung des Sach-
wertes muss die tatsächliche Ausstattung der Räume wertmäßig in Ansatz gebracht werden, dies 
wird i. d. Regel durch die Ortsbesichtigung protokolliert. D.h. es erfolgt auch keine Gebäudebeschrei-
bung. Bzgl. der Ausstattung der Räume wurden folgende Annahmen getroffen:  

• Ein mittlerer Ausstattungsstandard mit der Standardstufe 1,8. 

• Das Baujahr wurde auf 1920 geschätzt.  

• Die Wohnfläche wurde anhand der Flurkarte berechnet.  

• Es wird ein Sicherheitsabschlag in Höhe von 25 % vorgenommen (es wurde der äußere Anschein 
genommen und sinngemäß übertragen). 

• Der Sachverständige sieht sich dennoch in der Lage, den Verkehrswert zu ermitteln. 
 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

 
Bundesland: 
 

Saarland 
 

Kreis: 
 

St. Wendel 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Theley (ca. 3.300 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
St. Wendel (ca. 13 km entfernt) 
 
Landeshauptstadt: 
Saarbrücken (ca. 52 km entfernt) 
 
Bundesstraßen: 
B 269 (ca. 0,5 km entfernt) 
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Autobahnzufahrt: 
A 1 (ca. 2 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Ensheim (ca. 57 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

 
innerörtliche Lage: 
 

die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 0,4 km, Geschäfte 
des täglichen Bedarfs ca. 4,0 km entfernt; öffentliche Verkehrs-
mittel (Bushaltestelle) ca. 0,3 km entfernt; Verwaltung (Verwal-
tung) ca. 4 km entfernt; einfache Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen 
 

Beeinträchtigungen: 
 

Beim Ortstermin waren keine erkennbar, diesbezüglich wurden 
auch keine weiteren Nachforschungen angestellt. 
 

Topografie: von der Straße stark ansteigend 
 

2.2 Gestalt und Form 

 
Gestalt und Form: 
 

Straßenfront des bebauten Grundstückes: 
ca. 9 m 
 
mittlere Tiefe des bebauten Grundstückes: 
ca. 25 m 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 290 m² 
 
Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

 
Straßenart: 
 

Wohnstraße; Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwege beiderseitig 
vorhanden, befestigt mit Betonverbundstein 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; Ka-
nalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemei-
nesamkeiten: 
 

zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjektes hin-
sichtlich altlastverdächtiger Fläche und Altlaststandort gehören 
nicht zum Umfang des Gutachtenauftrags und werden auftrags-
gemäß auch nicht vorgenommen. In dieser Wertermittlung wird 
daher das Bewertungsobjekt als altlastenfrei unterstellt. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Auftragnehmer liegt ein Grundbuchauszug vom 10.09.2021 
vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Theley, 
Blatt 3987 folgende Eintragung: 
 

• Zwangsversteigerungsvermerk. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden bei einer Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berück-
sichtigt werden. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, 
dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren 
einbezogen ist. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätz-
lich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun-
reinigungen sind nach Auskunft des Auftraggebers und nach Be-
fragung im Ortstermin nicht vorhanden. Diesbezüglich wurden 
auftragsgemäß keine weiteren Nachforschungen und Untersu-
chungen angestellt. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zu-
sätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Das Baulastenverzeichnis wurde auftragsgemäß nicht eingese-
hen. Ggf. bestehende wertbeeinflussende Eintragungen sind 
deshalb zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebäudeart 
und Bauweise wird ohne weitere Prüfung unterstellt, dass Denk-
malschutz nicht besteht. 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Mischgebiet (MI) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer 
Baugenehmigung und ggf. die Übereinestimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bau-
zeichnungen und der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht sowie der verbindlichen Bauleitplanung 
wurde auftragsgemäß nicht geprüft. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der bauli-
chen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

 
Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV) 
 

Beitrags- und Abgabenzustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück bzw. die Bewertungsgrundstücke 
werden bezüglich der Beiträge und Abgaben für Erschließungs-
einrichtungen nach BauGB und KAG als beitrags- und abgaben-
frei angesehen. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zu-
sätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, persönlich bzw. tel. eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich 
des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen ein-
zuholen. 

 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

 
Ein Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus bebaut. Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 1 Gara-
genplatz (Blechgarage) und 1 Stellplatz. Das Objekt ist vermietet. 

 

2.9 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und 
Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) konnte nicht geprüft werden; im Gutachten wird die Funkti-
onsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. 
h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen 
Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfoh-
len, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und 
tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien konnten nicht durchgeführt werden. 
Insbesondere konnte nicht geprüft werden, ob die Heizungsanlage den Anforderungen des § 11 EnEV ent-
spricht und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie die obersten Geschossdecken gemäß § 
9 EnEV gedämmt werden müssen. 

3 Einfamilienhaus 

3.1.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
 
Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus; Satteldach 
 

Baujahr: 
 

1920 (geschätzt) 
 

Energieeffizienz: Es wird unterstellt, dass kein Energieausweis vorliegt. 
 

Außenansicht: tlw. verputzt und gestrichen; tlw. unverputzt 
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3.2 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

 

Hinweis: 
 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Wegen der nicht durchführbaren Besichtigung kann auf 
eine einzelne Raumausstattung und auf die Haustechnik nicht eingegangen werden. Es wird fiktiv ein einfa-
cher Ausstattungsstandard angenommen, eine weitere Beschreibung des Objektes erfolgt nicht. 

 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für 3 Grundstücke, eines mit einem Einfamilienhaus bebaut sowie 2 Bau-
grundstücke in 66636 Tholey/ Theley, Talstraße 46 zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 ermittelt. Grund-
stücksdaten: 
 

Grundbuch Blatt  

Theley 3987  
 

Gemarkung Flur Flurstücke        Fläche 

Theley 6 1204/1 42 m² 

Theley 6 1203/5 246 m² 

Theley 6 1203/8 2 m² 

 

Fläche insgesamt:   290 m²  

 
Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei diesen Teil-
grundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjekts. Für jedes Teilgrundstück 
wird deshalb nachfolgend zunächst eine getrennte Verkehrswertermittlung durchgeführt. D. h. es wird jeweils eine 
eigenständige Verfahrenswahl getroffen und ein eigener Verkehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswerten ab-
geleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts ausgewiesen. 
 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebauung Fläche 

A Einfamilienhaus 246 m² 

B unbebaut (Bauland) 42 m² 

C unbebaut (Bauland) 2 m² 

Summe der Teilgrundstücksflächen:  290 m² 

 

4.2 Wertermittlung für das Teilgrundstück A 

4.2.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Ein-
zelfalls (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) ist der Verkehrswert von 
Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermit-
teln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder 
zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. Das Sachwertverfahren (gem. §§ 21 – 23 ImmoWertV) basiert 
im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des 
Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, Gebäudesachwert (Wert des Normgebäudes sowie dessen be-
sonderen Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen) und Sachwert der Außenanlagen (Sachwert der 
baulichen und nichtbaulichen Außenanlagen) ermittelt. Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 17 
– 20 ImmoWertV) durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertbe-
rechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. Der Ertrags-
wert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 17 Abs. 1 ImmoWertV) ergibt sich als Summe von 
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Bodenwert und Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen. 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. §16 
ImmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden 
(vgl. § 16 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen 
gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der 
veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutref-
fend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. 
Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der 
baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende An-
passungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende 
besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbeson-
dere: 
 

• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwendungen oder 
Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder durch 
eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

• wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
 
Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
 

4.2.2 Bodenwertermittlung  

Der vom Gutachterausschuss zur Verfügung gestellte Bodenrichtwert wird vom Sachverständigen nicht weiter 
geprüft und wird für geeignet erachtet. Auf dessen Eignung, d. h. den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichti-
gung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungs-
zustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt wurden diese Werte vom Gutachterausschuss schon 
hinreichend bestimmt. 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 70,00 €/m² zum Stichtag 31.12.2020. Das Bodenrichtwertgrundstück 
ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Anzahl der Vollgeschosse = 2 

Bauweise = offen         

Grundstücksfläche = 600 m² 

Hanglage = eben 

 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 02.10.2021 

Entwicklungszustand = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Anzahl der Vollgeschosse = 2 

Bauweise = geschlossen      

Grundstücksfläche = 246 m² 

Hanglage = mittlere Hanglage 
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Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
02.10.2021 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 

abgabenpflichtiger Bodenrichtwert   70,00 €/m²  

abgabenfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 70,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 31.12.2020 02.10.2021   1,00  

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage   1,00  

lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 70,00 €/m²  

Fläche (m²) 600 246   1,05 E1 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

Art der baulichen 
Nutzung 

MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet)   1,00  

Vollgeschosse 2 2   1,00  

Bauweise offen         geschlossen        0,97 E2 

Zuschnitt rechteckig unregelmäßig   0,96 E3 

Hanglage eben mittlere Hanglage   0,95 E4 

Traufhöhe: 7,00     1,00  

angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert  = 65,02 €/m²  

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt  
noch ausstehende Abgaben  

 

 − 0,00 €/m² 

 
 

abgabenfreier relativer Bodenwert  = 65,02 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

vorläufiger abgabenfreier relativer Bodenwert   65,02 €/m²  

Fläche    246 m²  

abgabenfreier Bodenwert   = 15.994,92 € 
rd.  16.000,00 € 

 

 
Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 insgesamt 16.000,00 €. 
 
 

Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit steigt 
aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. D. h. der 
relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. Die Umrechnung von der 
Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungsgrundstücks erfolgt unter 
Verwendung der in [1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten nicht GFZ-bereinigten Umrechnungskoeffizienten. 
 

E2 

Das Bodenrichtwertgrundstück ist mit offener Bauweise definiert. Dieser Nachteil ist durch einen Bodenwertab-
schlag zu berücksichtigen. 
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E3 

Anpassung der Form gegenüber dem Bodenrichtwertgrundstück. 
 

E4 

Anpassung der vorhandenen Hanglage an das Bodenrichtwertgrundstück. 
 

4.2.3 Sachwertermittlung  

4.2.3.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 21 – 23 ImmoWertV beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der auf dem Grundstück 
vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht bauli-
chen) Anlagen (vgl. § 21 Abs. 3 ImmoWertV) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vor-
handenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertverfah-
ren nach den §§ 15 und 16 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre. 
Der Sachwert der Gebäude (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vor-
richtungen) ist auf der Grundlage ihrer (Neu)Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen 
Merkmale, wie z. B. Objektart, (Ausstattungs)Standard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzulei-
ten. 
Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung mit erfasst worden 
ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von gewöhnlichen Herstel-
lungskosten bzw. Erfahrungssätzen (vgl. § 21 Abs. 3 ImmoWertV) abgeleitet. 
Die Summe aus Bodenwert, Sachwert der Gebäude und Sachwert der Außenanlagen ergibt den vorläufigen 
Sachwert des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Ggf. ist zur Berücksichtigung der Marktlage ein Zu- oder Abschlag am 
vorläufigen Sachwert erforderlich. Diese sog. „Marktanpassungszu- oder -abschläge“ sind durch Nachbewertun-
gen, d. h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berech-
nete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) abzuleiten. Diese „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an 
die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhan-
dener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV). 

4.2.3.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 22 ImmoWertV) 

Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit 
Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstellungskosten 
sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtun-
gen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annä-
hernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-
Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue 
Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten 
arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Be-
wertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 
Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Bruttogrundfläche“ oder „€/m² Wohn-
fläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 
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Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesent-
lich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung 
mit „Normgebäude“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehö-
ren insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und 
Dachgauben. Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normgebäude ermittelten Her-
stellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu 
berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit – wie der Name bereits 
aussagt – normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewer-
tungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu 
dem mit den NHK ermittelten Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normgebäudes zu berücksichtigen. 
Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest 
mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. 
Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards mit erfasst und demzufolge bei der 
Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienwohnhaus). 
Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch 
von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (§ 22 Abs. 2 Satz 3 ImmoWertV) 

Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurch-
führung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. Die Baunebenkosten sind in den hier ange-
setzten Herstellungskosten bereits enthalten. 

Alterswertminderung (§ 23 ImmoWertV) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) 
des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 6 ImmoWertV) 

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) An-
lagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden 
können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirt-
schaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der 
Gebäudeteile abhängig. 

Gesamtnutzungsdauer 

Wie auch bei der Restnutzungsdauer ist hier die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer 
(GND) gemeint – nicht die technische Standdauer, die wesentlich länger sein kann. Die Gesamtnutzungsdauer 
ist objektartspezifisch definiert, nach der vorherrschenden Meinung, wird z. B. die wirtschaftliche GND von Wohn-
gebäuden auf 60 bis 80 Jahre begrenzt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver-
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder Abweichungen von der marktüb-
lich erzielbaren Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einestellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
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Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sach-
verständigen notwendig). 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg-
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV) 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insb. Ver- 
und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefesti-
gungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 14 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV) 

Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am Markt 
durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür ge-
zahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des 
Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. Sachwertfaktors. 
Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 14 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV erläutert. Seine Position innerhalb der 
Sachwertermittlung regelt § 8 Abs. 2 ImmoWertV. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwert-(Markt-
anpassungs)faktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb 
auch bei der Bewertung der Sachwert-Marktanpassungsfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadens-
freien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücks-
merkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen marktangepassten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vor-
gehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durch-
schnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 
ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. 
B. für Einfamilienwohnhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirt-
schaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Ob-
jektgröße.  
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Marktanpas-
sungsfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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4.2.3.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung   Einfamilienhaus 

Berechnungsbasis    

• Wohn-/Nutzfläche (WF/NF)    144,00 m² 

Baupreisindex (BPI) 02.10.2021 (2010 = 100)    139,0 

Normalherstellungskosten      

• NHK im Basisjahr (2010)    1.619,00 €/m² WF 

• NHK am Wertermittlungsstichtag    2.250,41 €/m² WF 

Herstellungskosten     

• Normgebäude    324.059,04 € 

• Zu-/Abschläge      

• besondere Bauteile      

• besondere Einrichtungen      

Gebäudeherstellungskosten (inkl. BNK)    324.059,04 € 

Alterswertminderung     

• Modell    linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

   64 Jahre 

 20 Jahre 

• prozentual    68,75 % 

• Betrag    222.790,59 € 

Zeitwert (inkl. BNK)    

• Gebäude (bzw. Normgebäude)    101.268,45 € 

• besondere Bauteile      

• besondere Einrichtungen      

Gebäudewert (inkl. BNK)    101.268,45 € 

Gebäudesachwerte insgesamt  101.268,45 € 

Sachwert der Außenanlagen + 5.063,42 € 

Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 106.331,87 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 16.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 122.331,87 € 

Sachwertfaktor (Marktanpassung)  0,70 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 85.632,31 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 0,00 € 

(marktangepasster) Sachwert  = 85.632,31 € 

 rd. 85.600,00 € 

 

4.2.3.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 
Die Berechnung des Gebäuderauminhalts (Bruttorauminhalts – BRI) bzw. der Gebäudeflächen (die Wohnfläche 
bzw. diei Bruttogrundflächen – BGF) wurde zur Verfügung gestellt bzw. durchgeführt, überprüft und bei Bedarf 
ergänzt. Die Berechnungen können teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 1987) ab; 
sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbe-
sondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
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Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der 
NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 (bei NHK 2000 bis 102. Ergänzung) entnommen. 
 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0     

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %  1,0    

Innenwände und -türen 11,0 %  1,0    

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 %  1,0    

Heizung 9,0 %  1,0    

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  1,0    

insgesamt 100,0 % 23,0 % 77,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 
Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
cher Art und Ausführung 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 
1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 
Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandther-
men, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Einfamilienhaus 

 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: freistehend 
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Gebäudetyp: KG, EG, OG, nicht zu Wohnzwecken ausbaubares DG 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² WF] [%] [€/m² WF] 

1 1.480,00  23,0 340,40 

2 1.640,00  77,0 1.262,80 

3 1.890,00  0,0 0,00 

4 2.275,00  0,0 0,00 

5 2.845,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  = 1.603,20 

 gewogener Standard = 1,8 

 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 
 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 1.603,20 €/m² WF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sachwertrichtlinie 

  Objektgröße  1,01 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 1.619,23 €/m² WF 

 rd. 1.619,00 €/m² WF 

 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). 
Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Der 
Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten interpoliert 
und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffent-
lichte Indexstand zugrunde gelegt.  

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 

Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind auf-
grund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem Ausbau-
zustand des Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Rauminhalts- bzw. Gebäudeflächenberechnung nicht erfassten und damit in den Herstellungskosten 
des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln 
erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in 
der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen 
sind die in [1], Kapitel 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten für beson-
dere Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Besondere Einrichtungen 

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren Herstellungskosten 
bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. 
Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.3 angegebenen Erfahrungswerte der durchschnittlichen Herstellungskosten 
für besondere (Betriebs)Einrichtungen. 

 



 Talstraße 46, 66636 Tholey/ Theley   18 K 17/21 

 

 

 Sachverständiger  Rolf Thisseran                                  Seite 17 von 35 
 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) sind in den angesetzten NHK bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal 
in ihrem Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durch-
schnittliche Herstellungskosten. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung 
unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
 

Außenanlagen (inkl. Blechgarage) Sachwert (inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 5,00 % der Gebäudesachwerte insg. (101.268,45 €)  

Summe 5.063,42 € 

 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung 
der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstech-
nisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. 
 
Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Einfamilienhaus  
 
Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards tabel-
lierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 
 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

 

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 1,8 beträgt demnach rd. 64 
Jahre. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tat-
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Un-
terhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. Zur 
Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Mo-
dell angewendet. Für das Gebäude wird eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren geschätzt. 

 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude erfolgt nach der von Ross entwickelten Funktion; vgl. [1], Kapitel 3.02.1. 
Diese Art der Alterswertminderung wird in Ansatz gebracht, da für die lineare Abschreibung noch keine entspre-
chende Marktanpassungsfaktoren vorliegen. 
 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektartspezifische Sachwertfaktor k wird auf der Grundlage  
 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung  

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle 

• des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach-
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der Re-
gion, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie  
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• der gemeinesamen Ableitungen im örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremium, insbesondere zu der 
regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder  

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v.g. bundesdurch-
schnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des lage- und objektwertabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• dem Grundstücksmarkbericht des Saarland 2020  
 
bestimmt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich 
waren oder mitgeteilt worden sind. Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zu-
sätzlich zum Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die 
erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen wer-
den nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. 
der hierdurch (ggf. zusätzlich "gedämpft" unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) 
eintretenden Wertminderungen quantifiziert. 
 

4.2.4 Ertragswertermittlung  

4.2.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 17 – 20 ImmoWertV beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den 
(Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich 
der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung eineschließlich Erhaltung des Grundstücks auf-
wenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reiner-
trag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. 
Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzer-
störbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be-
grenzt.  
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 16 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegen-
schaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Ge-
samt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschafts-
zinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bo-
denwert“ und „Wert der baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertrags-
wert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
 

4.2.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 18 Abs. 2 ImmoWertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielba-
ren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) 
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Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesi-
cherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grund-
stücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für 
eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 19 ImmoWertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 
Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und 
die Betriebskosten.  
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein-
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand 
von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 
Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung (§ 19 Abs. 2 Ziffer 3 ImmoWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge-
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter um-
gelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 17 Abs. 2 und § 20 ImmoWertV) 

Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge eineschließlich Zinsen 
und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abge-
zinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert 
des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer anzuset-
zen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 14 Abs. 3 ImmoWertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung 
und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnitts-
wert abgeleitet (vgl. § 14 Nr. 3 Satz 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes 
für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkon-
formes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn wer-
den die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise 
berücksichtigt sind. 

Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 6 ImmoWertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. 
Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig 
vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unter-
lassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkür-
zen. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver-
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einestellen. 
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Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sach-
verständigen notwendig). 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und 
Kostenschätzung angesetzt sind. 
 
 

4.2.4.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stck.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Einfamilienhaus   Wohnung   144,00  3,25 468,00 5.616,00 

  Garage     1,00 25,00 25,00 300,00 

  Stellplatz     1,00 15,00 15,00 180,00 

Summe   144,00 2,00  508,00 6.096,00 

 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  6.096,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(27,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 

− 

 
1.645,92 € 

jährlicher Reinertrag = 4.450,08 € 

Reinertragsanteil des Bodens 

2,00 % von 16.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert) 

 

− 

 

320,00 € 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 4.130,08 € 

Barwertfaktor (gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) 
bei p = 2,00 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 20 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 

 

 
 
16,351 

Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 67.530,94 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 16.000,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 83.530,94 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 0,00 € 

Ertragswert  = 83.530,94 € 

 rd. 83.500,00 € 

 

4.2.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden zur Verfügung gestellt bzw. beim Ortstermin ermittelt. 
Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberech-
nung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen 
entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche 

 



 Talstraße 46, 66636 Tholey/ Theley   18 K 17/21 

 

 

 Sachverständiger  Rolf Thisseran                                  Seite 21 von 35 
 

systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind 
(vgl. Literaturverzeichnis [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermitt-
lung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 
283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlage-
fähigen Bewirtschaftungskosten. Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Ver-
gleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  
 

• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden 

• aus gemeinesamen Mietableitungen im örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremium 

• aus der Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt und/oder 

• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen wie IVD Preisspiegel Saarland 2020 
 
als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpas-
sungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- 
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt. Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaf-
tungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet 
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage 
 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze 
als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, Restnut-
zungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie 

• der gemeinesamen Ableitungen im örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremium, insbesondere zu der 
regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze, und/oder 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

• des Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes 

• des Grundstücksmarkberichtes des Saarlandes 2020  
 
bestimmt. 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung 
der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstech-
nisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. Bei der Ermittlung der 
Gesamtnutzungsdauer wurden die Baujahre der entsprechenden Bauabschnitte und das Volumen bzw. der ge-
werbliche Anteil zum Wohnanteil gemittelt und dann ein fiktives Baujahr festgelegt. 
 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tat-
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
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durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des 
Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Mo-
dell angewendet. Siehe hierzu Seite 20 dieses Gutachtens. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich 
waren oder mitgeteilt worden sind. 
 

4.2.5 Ableitung des Teilgrundstückswerts aus den Verfahrensergebnissen 

 

Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Wahl der Wertermittlungsverfahren“ dieses Verkehrswertgutachten enthält die Begründung für die 
Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort 
ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertver-
fahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleicher-
maßen in die Nähe des Verkehrswerts. 
Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 
 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte 

Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrenser-

gebnisses erforderlichen Daten. 

 

Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsver-
fahren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt erworben. 
Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwerter-
mittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abge-
leitet. 
Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem ste-
hen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) erforder-
lichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 
 
Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
 
Der Sachwert wurde mit rd. 85.600,00 €, 
Der Ertragswert wurde mit rd. 83.500,00 € 

Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Ver-
fahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV. 
Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für die 
zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen und 
von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 
Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Ob-
jektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,00 (a) beigemessen. 
Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in sehr guter 
Qualität (genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) und für die Ertragswertermittlung in guter Qualität 
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(ausreichend gute Vergleichsmieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 
Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren das 
Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 0,90 (b) beigemessen. 
Insgesamt erhalten somit 
 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c)  1,00 (d) = 1,000 und 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,00 (a)  0,90 (b) = 0,000. 
Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: [85.600,00 

€  1,000 + 83.500,00 €  0,000]  1,000 = rd. 85.600,00 €. 
 
 

4.2.6 Wert des Teilgrundstücks A 

 
Hinweis:  
Wegen der nicht durchführbaren Besichtigung wird ein Sicherheitsabschlag von 25% vorgenommen. Das 
heißt 86.400,00 € – 21.400,00 € = 64.200,00 €, rd. 64.000,00 €. 
 
Der Wert für das Teilgrundstück A wird zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 mit rd. 
 
 
 

64.000,00 € 
 
geschätzt. 
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4.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück B 

4.3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren zu ermitteln (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen 
können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 2 
ImmoWertV). 
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  
 

• den örtlichen Verhältnissen 

• der Lage und 

• dem Entwicklungszustand gegliedert und  

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung 

• dem abgabenrechtlichen Zustand und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 
 
hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV). 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu 
einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver-
hältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert 
wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende 
Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungs-
grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschlie-
ßungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, 
Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts be-
rücksichtigt. 
 

4.3.2 Bodenwertermittlung  

Der vom Gutachterausschuss zur Verfügung gestellte Bodenrichtwert wird vom Sachverständigen nicht weiter 
geprüft und wird für geeignet erachtet. Auf dessen Eignung, d. h. den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichti-
gung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungs-
zustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt wurden diese Werte vom Gutachterausschuss schon 
hinreichend bestimmt. 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 70,00 €/m² zum Stichtag 31.12.2020. Das Bodenrichtwertgrundstück 
ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche = 600 m² 

 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 02.10.2021 

Entwicklungszustand = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche = 42 m² 

 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
02.10.2021 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks angepasst. 
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I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 

abgabenpflichtiger Bodenrichtwert   70,00 €/m²  

abgabenfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 70,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 31.12.2020 02.10.2021   1,00  

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage   1,00  

lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 70,00 €/m²  

Fläche (m²) 600 42   1,08 E1 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

Art der baulichen 
Nutzung 

MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet)   0,50 E2 

angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert  = 37,80 €/m²  

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt  
noch ausstehende Abgaben  

 

 − 0,00 €/m² 

 
 

abgabenfreier relativer Bodenwert  = 37,80 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

vorläufiger abgabenfreier relativer Bodenwert   37,80 €/m²  

Fläche    42 m²  

abgabenfreier Bodenwert   = 1.587,60 € 
rd.  1.600,00 € 

 

 
Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 insgesamt 1.600,00 €. 
 
 

Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit steigt 
aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. D. h. der 
relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. Die Umrechnung von der 
Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungsgrundstücks erfolgt unter 
Verwendung der in [1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten nicht GFZ-bereinigten Umrechnungskoeffizienten. 
 

E2 

Anpassung der eingeschränkten planerischen Nutzungsmöglichkeit gegenüber dem Bodenrichtwertgrundstück. 
 

4.3.3 Vergleichswertermittlung  

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „B“ sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene 
Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspe-
zifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  1.600,00 €
 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 0,00 €
 

vorläufiger Vergleichswert  = 1.600,00 €
 

 rd. 1.600,00 €
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4.3.4 Wert des Teilgrundstücks B 

 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, 
die sich am Vergleichswert orientieren. Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 1.600,00 
€ ermittelt. Der Wert für das Teilgrundstück B wird zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 mit rd. 
 
 
 

1.600,00 € 
 
geschätzt. 
 
 
 

4.4 Wertermittlung für das Teilgrundstück C 

4.4.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren zu ermitteln (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen 
können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 2 
ImmoWertV). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  
 

• den örtlichen Verhältnissen 

• der Lage und 

• dem Entwicklungszustand gegliedert und  

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• dem abgabenrechtlichen Zustand und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 
 
hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV). 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu 
einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver-
hältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert 
wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende 
Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungs-
grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschlie-
ßungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, 
Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts be-
rücksichtigt. 
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4.4.2 Bodenwertermittlung  

Ermittlung des Bodenwerts  

vorläufiger abgabenfreier relativer Bodenwert (€/m²)   15,00 €/m² 

Zu-/Abschläge zum vorläufigen abgabenfreien relativen Bodenwert  + 0,00 €/m² 

abgabenfreier relativer Bodenwert (€/m²)  = 15,00 €/m² 

Fläche (m²)   2,00 m² 

vorläufiger abgabenfreier Bodenwert  = 30,00 € 

Zu-/Abschläge zum vorläufigen abgabenfreien Bodenwert  + 0,00 € 

abgabenfreier Bodenwert  = 30,00 € 
 rd. 30,00 € 

Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 insgesamt 30,00 €. 

 
 

4.4.3 Wert des Teilgrundstücks C 

 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, 
die sich am Vergleichswert orientieren. Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 30,00 € 
ermittelt. Der Wert für das Teilgrundstück C wird zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 mit rd. 
 
 
 

30,00 € 
 
geschätzt. 
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4.5 Verkehrswert 

In einzelne Teilgrundstücke aufteilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üb-
licherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der Teilgrundstücke orientieren. 
Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstichtag: 
 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebauung Fläche Teilgrundstückswert 

A Einfamilienhaus 246,00 m² 64.000,00 € 

B unbebaut (Bauland) 42,00 m² 1.600,00 € 

C unbebaut (Bauland) 2,00 m² 30,00 € 

Summe  290,00 m² 65.630,00 € 

 
Der Verkehrswert für die 3 Grundstücke eines mit einem Einfamilienhaus bebaut sowie 2 Baugrundstück in 66636 
Tholey/ Theley, Talstraße 46 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Theley 3987  
 

Gemarkung Flur  Flurstücke 

Theley 6 1204/1, 1203/5, 1203/8 

 
wird zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2021 mit rd. 
 
 
 

65.630 € 
in Worten: fünfundsechzigtausendsechshundertdreißig Euro 

 
geschätzt. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegen-
stehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine 
volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
St. Wendel, den 04. Oktober 2021 

                                                                                                               
  Sachverständiger Rolf Thisseran 
 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestat-
tet. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, eine-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers be-
ruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie 
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in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. In sonstigen Fällen der 
leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungs-
gehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahr-
lässigkeit verursachte Schäden. Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen 
und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die 
Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. Eine über das 
Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 5.000,00 EUR 
begrenzt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutach-
ten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht 
wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsver-
fahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
 

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 3.November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken – Immobilienwer-
termittlungsverordnung – ImmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
in der Fassung vom 1. März 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006) eineschließlich der Benachrichtigung 
vom 1. Juli 2006 (BAnz Nr. 121 S. 4798) 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) in der Fassung vom 5. September 2012 
(BAnz AT 18.10.2012) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) in der 
Fassung vom 20. März 2014 (BAnz AT 11.04.2014) 
 
EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) in der Fassung vom 12. November 
2015 (BAnz AT 04.12.2015) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) in der Fassung vom 20. 
März 2014 (BAnz AT 11.04.2014) 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 | S. 738), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einesparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
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WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 
2346) 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2346), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet-
wertermittlung vom 18. Juli 2007 ([1], Abschnitt 2.12.4) 
 
DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 „Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen“ (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 
 
GutVO: 
Verordnung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Bauge-
setzbuch vom 21. August 1990 (Amtsbl. S. 957 vom 13. September 1990) zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 26.August 2009 (Amtsbl. S.1466) 

 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

 
[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- und 

Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Version 30.0, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 

[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwerter-
mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter Immobili-
enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 

[7]  Grundstücksmarkberichtes des Saarland 2020 
 
  

 



 Talstraße 46, 66636 Tholey/ Theley   18 K 17/21 

 

 

 Sachverständiger  Rolf Thisseran                                  Seite 31 von 35 
 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwi-
ckelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa Version 36.21” (Stand Juli 2021) erstellt. 

 

6 Verzeichnis der Anlagen 

 
Anlage 1: Auszug aus dem Stadtplan mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
 
Anlage 2: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
 
Anlage 3: Fotos vom Tag der Ortsbesichtigung 
 
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die enthaltenen Karten und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie 
dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls Sie das 
Gutachten im Internet veröffentlichen, möchte ich darauf hinweisen, dass die Veröffentlichung nicht für kom-
merzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangs-versteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum 
Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer 
von 6 Monaten, hierfür muss beim Sachverständigen eine schriftliche Genehmigung eingeholt werden. 
 
Quellenangabe der Karten und Mieten: 
 
Straßenkarte bzw. Stadtplan: Fa. Geoport 
Mietzins: die Basis für die Ermittlung der als nachhaltig erzielbaren Miete ist der Immobilienpreisspiegel des 
RDM, VDM, Immobilienscout24 etc. und der eigenen Ableitungen des Sachverständigen. 
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Bild 1: Straßenansicht 

 

 

 
 

Bild 2: Linke Seitenansicht 
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Bild 3: Rückansicht 

 

 

 
 

Bild 4: Bewertungsteilbereich "B" 
 

 

  

 




